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feien, gür bie leitete Aufgabe finb oier greife oorge*
fefjen roorben, nid)t belt)alb, weil bie Söflingen beffcre
roaren, fonbern roeil el fid) um eine für bie meiften
9lrd)iteften neue Aufgabe geljanbelt t)at. ©ie für greife
pr Verfügung ftebenbe Summe non ffr. 12,000 rourbe
roie. folgt oerteilt :

ffelbli. 1. ©reis ffr. 3000. SRotto: Sonnenfelb;
©erfaffer SXrcfjiteft ©ruft ffetjr, St. ©alten. 2. ©reis
ffr. 2500. ÏOtotto : ©eue ©ßege; 9lrd)iteften o. Begier
& Dalmer, St. ©allen.

Biel. 1. ©reis ffr. 2000. SRotto: $ohamteS Kefjler;
©erfaffer Slrcfjiteft ©rnft fpänng, St. ©allen. 2. ©reis
ffr. 1800. ÏÏRotto: ©eue SBege; ©erfaffer Slrdfiteften
o. B^gter & ©almer, St. ©aüen. 3. ©reis ffr. 1600.
SJiotto: SäntiS; ©erfaffer Slrc^iteft 91. 9lberli, St. ©allen.
4. ©reis ffr. 1100. 9Rotto: 3lm 3iel ; ©erfaffer 9trd)i=
teft ©rnft ffeljr, St. ©allen.

©er SBettberoerb hat feljr b>ofje ©aufoften gejeitigt,
bie SRieten toerben au|ergeroöl)nlicf) Ijotje. ©ine weitere
©earbeitung ber ©rojefte im Sinne ber ©ereinfacfjung jc.
ift unumgänglich nötig. — ®S fdjeint auct) angezeigt p
fein, ©ßettberoerbe für ben KleinroohnungSbau nac| einem

möglictjft einfachen ©erfahren, aber auf breitefter ©afiS
burrf)jufüf)ren, um bie beften unb raffinierteren ©ciuleute,
9lrd)iteften, ©auterfjnifer ec. herauSpfinben, baS ift ©e=

bürfniS.

Die Titnetikolonisation in Hanton Zürich.

9lm 5. $uli 1918 rourbe in 3ärid) bie fcfjroeijerifi^e
©ereinigung für inbuftrielle SanbroirtfcEjaft gegründet,
beren Seitung am 1. 9luguft beS gleichen BahreS oon
®r. ©ernharb, Serrer am StridE£)of, übernommen
rourbe. ©iefer £)at fid) feitler eingefjenb mit ber 8nnen=
ïolonifation befc£)äftigt, namentlich aud) mit ben ©er*
hältniffen im Danton 3äricl), worüber er eine l)öc£)ft
roertooüe 9lrbeit Derfafjt h<*t- ®r. ©ernfjarb befjanbett
bie wichtige ffrage foroohl oom allgemein oolfSroirtfd)aft*
lidjen Stanbpunft auS, roie auch oom Stanpunfte ber
Sanbroirtfdjaft unb ber StabO unb Qnbuftriebeoötferung
auS. @r fommt babei p bem Sd)luffe, bafj bie ©runb*
tage ber öffentlichen SiebelungSpoIiiif ein fantonaleS
prdjerifcheS SiebelungSgefeh fein foil, ©rfieht f)iefür
folgenbe ©runbfähe oor:

1. 9lllgemeineS. ©er Staat foE baS StebelungS*
roefen nad) brci ^Richtungen förbern: einmal in bepg
auf bie 9lnfiebelung ber Qnbuftriebcoölferung burd)
Schaffung oon SiebelungSfolonien, bann in fpin'ficht auf
bie ©rünbung neuer unb bie piedmäfjtgere ©eftaltung
beftebenber bäuerlicher 9lnfiebelungen unb fd)Iie^lid) in
©ücf|"id)t auf bie ©efämpfung, ber Sanbfludjt im aügc*
meinen unb ber ©ntoölterung beS |jügeüanbeS im be*

fonbern.
2. Stäbtifdje Siebelungen. ©ad)bem baS ©e*

biet ber ftäbtifd)en 9lnfiebelung feftgefteEt ift, gilt eS, bie

©eftimmungen pr planmäfsigen 9lnfiebetung ber unfelb=
ftänbig ©rroerbenben innerhalb biefeö ©ebieteS p erlaffen.
©ap gehört bie 9tuffteUung ber ©ebingungen über bie

©eigabe oon ©Unimalroirtfd)aftSfläd)en p ben 9öof)n=

heimroefen unb bie ffeftlegung ber Ertlichleiten, innerhalb
welcher fie ©ültigfeit Jpf>en. ©eftehenbe ©auerngeroerbe
foüen babei möglidift gefront werben; ©runbbefitjer,
beren Sanb unumgänglicherroeife in 9Ritleibenfd)aft ge=

pgcn roerben muh, foüen ©rfah erhalten burd) Bmoei*
fung oon |>eimroefen in bäuerlichen SiebelmtgSgegenben.

3. ©äuerlidje Siebelungen, ©ntfpredjenb ben
oorher angeregten ©orfdjriften erfd)eint eS angezeigt, hier
bie ©eftimmungen pr ftaatlidjen fförberung ber 9Jtafj=
nahmen pr Überführung ber unroirtfdjaftlicf) geworbenen
bäuerlichen ©orffiebelutigen in ©injelhöfe, pr SBieber*

anfiebelung oon felbftänbigen, in ftäbtifchen SiebelungS*
gebieten auSgefauften Sanbroirten, pr ©ereitfteEung oon
neuen 9Birtfcf)aftSeinheiten für bie 9lnfiebelung beS lanb*
roirtfchaftlichen ©achroudjfeS unb oon bäuerlichem ®ienft=
perfonal p umfchreiben. Saihe ber î)ief)cr gehörigen
©orfdfriften ift e§ auch, bie ftaattidjen 2Ea|nahmen ^ur
fförberung bes föleliorationsroefens unb ber @üterp=
fammenlegung in enge ffüMung mit jenen. ber Siebe*
lungêaf'tion p bringen.

4. 3Ra|nahmen jur ©efämpfung ber Sanb*
flu (ht, befonber§ ber ©ntoölferung be§ f)ügeüanbe§.

©ie einzelnen ©unite roerben oon ©r. ©ertiharb in
feiner 9lrbeit einläfjlid) begrünbet. ©in ©eifpiel einer
Siebelungsfolonie foE bemnächft im ÜJleliorationsgebiet
„Santig" in ber ©emeinbe 2Bülflingen, bie binnen furjem
nebft anbern ©enieinben mit ©Mntertljur oereinigt roirb,
gefdjaffen roerben. ©ort roirb ein Siebelung§areal oon
30 8u<harten erworben, ©ie ©ebauung roirb nacf) wirf*
fchafttidjen ©runbfä^en erfolgen, ©iefe feljen bie 9ln=

tage oon 15 £>eirnroefen im ®ur<hf(hnitt§aulmah oon
jroei 3uc£)arten (p 36 9lren) oor. Um bie oorteiltjaf=
tefte §eimroefengröhe bur<h bie ©rfahrung feftpfteEen
unb um für Detfd)iebene ffamitiengrö^en geeignete ©ppen

p haben, foüen bie einjelnen Çeimroefen oerfihieben
gro§ gewählt roerben. Unb jroar foüen neun ^eimroefen
je jroei, brei je brei unb brei je eine Qudjart ©runb*
fläd;e erhalten, ffür ben großem ©eil be§ ©ftanjlanbel
ift oorgefehen, ba| basfelbe, wenn bie ©ädjter es roünfchen,
mafdjineE, eoentueE in fRegie bebaut roerben fann. Klein*
oiehpd)t ober bei ben gröfjern ^eimroefen Kuh'§altung
foü ermögti(ht fein, ©ie Drganifation foü fo gewählt
roerben, baß jebe Spelulation unter aüen Umftänben
au§gefci)loffen fein roirb.

(fiorrefponbett^.)

3n 9tr. 44 ber „Sdjroeij. ^oljjeitung" roirb bem

|>oljbau baê Sßort gerebet unb ber betreffenbe 9lrtifel
mit folgenbem Sah gefdjtoffen:

„SRan glaube beêhalb nicht einen tabeEofen §oU*
roohnbau ju befommen, inbem man irgenb einen 9lrd)t=
teften mit feiner fperfteEung betraut/ Siebhabern oon
folgen SBohnhäufern au§ ^»olj fann nur angeraten
werben, fid) an gut berufene ffirmen p roenben, bie
genügenbe ©rfahrung auf biefem ©ebiete befitjen unb
benen ber erforberliche 9lpparat pr fdpeüen ffertigftel*
lung pr ©erfügung ftel)t."

©iefer Sah lönnte nun leicht umgefteEt roerben:
SRan glaube nun nicht einen „fünftterifd)en" tpoljbau
ju befommen, inbem man p irgenb einem Unternehmer
geht ufro.

Oluti rooüen wir aber nicht p fRepreffalien greifen,
oielmehr jebem feine ihm pfommenbe 9lnerfennung joEen,
benti foroohl ber 2lrd)iteft als ber Unternehmer finb
notroenbig, um einen roirflid) in jeber ©ejielpng tabet*
lofen §ol?|bau erfteüen p fönnen. @s muh unbebingt
roie baê im betreffenben 9lrtifel fteht, anerfannt roerben,
bah |>oljbau ganj befonbere ©rfahrung notroenbig
ift, aber biefe ©rfahrung foE ber Unternehmer bem ent*
roerfenben 9lrd)iteften, ber biefe oieüeicfjt nid)t befiht
eben mitteilen, bamit er bie fRatfdjläge in feinen ©länen
entfprechenb berücffidjtigeri fann. ©iele 9lrchiteften finb
bem fpoljbau nicht etwa abgeneigt, im ©egenteil.
roaren anbere ©rünbe mahgebenb, roarum man leibet:
immer mehr baoott abfommen muhte, ha"Ptfäd)lid) roäh=

renb ber KriegSjeit, roo ba§ §o!j nicht einmal buref)

©itten unb gute ©ephlung p erhalten roar. 8"^®'"
fann ba§ $olj h^tptage leiber oiet p roenig gelagert
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seien. Für die letztere Aufgabe sind vier Preise vorge-
sehen worden, nicht deshalb, weil die Lösungen bessere

waren, sondern weil es sich um eine für die meisten
Architekten neue Aufgabe gehandelt hat. Die für Preise
zur Verfügung stehende Summe von Fr. 12,000 wurde
wie. folgt verteilt:

Feldli. 1. Preis Fr. 3000. Motto: Sonnenfeld;
Verfasfer Architekt Ernst Fehr, St. Gallen. 2. Preis
Fr. 2500. Motto: Neue Wege; Architekten v. Ziegler
à Balmer, St. Gallen.

Ziel. 1. Preis Fr. 2000. Motto: Johannes Keßler;
Verfasser Architekt Ernst Hänny, St. Gallen. 2. Preis
Fr. 1800. Motto: Neue Wege; Verfasser Architekten
v. Ziegler à Balmer, St. Gallen. 3. Preis Fr. 1600.
Motto: Säntis; Verfasser Architekt A. Aberli, St. Gallen.
4. Preis Fr. 1100. Motto: Am Ziel; Verfasfer Archi-
tekt Ernst Fehr, St. Gallen.

Der Wettbewerb hat sehr hohe Baukosten gezeitigt,
die Mieten werden außergewöhnlich hohe. Eine weitere
Bearbeitung der Projekte im Sinne der Vereinfachung ?c.

ist unumgänglich nötig. — Es scheint auch angezeigt zu
sein, Wettbewerbe für den Kleinwohnungsbau nach einem
möglichst einfachen Verfahren, aber auf breitester Basis
durchzuführen, um die besten und raffiniertesten Bauleute,
Architekten, Bautechniker ?c. herauszufinden, das ist Be-
dürfnis.

vie vmeàlonisân im Hamon Siirich.
Am 5. Juli 1918 wurde in Zürich die schweizerische

Vereinigung für industrielle Landwirtschaft gegründet,
deren Leitung am 1. August des gleichen Jahres von
Dr. Bernhard, Lehrer am Strickhof, übernommen
wurde. Dieser hat sich seither eingehend mit der Innen-
kolonisation beschäftigt, namentlich auch mit den Ver-
hältnisfen im Kanton Zürich, worüber er eine höchst
wertvolle Arbeit verfaßt hat. Dr. Bernhard behandelt
die wichtige Frage sowohl vom allgemein Volkswirtschaft-
lichen Standpunkt aus, wie auch vom Stanpunkte der
Landwirtschaft und der Stadt- und Jndustriebevölkerung
aus. Er kommt dabei zu dem Schlüsse, daß die Grund-
läge der öffentlichen Siedelungspolitik ein kantonales
zürcherisches Siedelungsgesetz sein soll. Er sieht hiefür
folgende Grundsätze vor:

1. Allgemeines. Der Staat soll das Siedelungs-
wesen nach drei Richtungen fördern: einmal in bezug
auf die Ansiedelung der Jndustriebevölkerung durch
Schaffung von Siedelungskolonien, dann in Hinsicht auf
die Gründung neuer und die zweckmäßigere Gestaltung
bestehender bäuerlicher Ansiedelungen und schließlich in
Rücksicht auf die Bekämpfung, der Landflucht im allge-
meinen und der Entvölkerung des Hügellandes im be-

sondern.
2. Städtische Siedelungen. Nachdem das Ge-

biet der städtischen Ansiedelung festgestellt ist, gilt es, die

Bestimmungen zur planmäßigen Ansiedelung der unselb-
ständig Erwerbenden innerhalb dieses Gebietes zu erlassen.
Dazu gehört die Aufstellung der Bedingungen über die

Beigabe von Minimalwirtschaftsflächen zu den Wohn-
Heimwesen und die Festlegung der Ortlichkeiten, innerhalb
welcher sie Gültigkeit haben. Bestehende Bauerngewerbe
sollen dabei möglichst geschont werden; Grundbesitzer,
deren Land unumgänglicherweise in Mitleidenschaft ge-

zogen werden muß, sollen Ersatz erhalten durch Zuwei-
sung von Heimwesen in bäuerlichen Siedelungsgegenden.

3. Bäuerliche Siedelungen. Entsprechend den
vorher angeregten Vorschriften erscheint es angezeigt, hier
die Bestimmungen zur staatlichen Förderung der Maß-
nahmen zur Überführung der unwirtschaftlich gewordenen
bäuerlichen Dorfsiedelungen in Einzelhöfe, zur Wieder-

ansiedelung von selbständigen, in städtischen Siedelungs-
gebieten ausgekauften Landwirten, zur Bereitstellung von
neuen Wirtschaftseinheiten für die Ansiedelung des land-
wirtschaftlichen Nachwuchses und von bäuerlichem Dienst-
personal zu umschreiben. Sache der hieher gehörigen
Vorschriften ist es auch, die staatlichen Maßnahmen zur
Förderung des Meliorationswesens und der Güterzu-
sammenlequnq in enge Fühlung mit jenen der Siede-
lungsaktion zu bringen.

4. Maßnahmen zur Bekämpfung der Land-
flucht, besonders der Entvölkerung des Hügellandes.

Die einzelnen Punkte werden von Dr. Bernhard in
seiner Arbeit einläßlich begründet. Ein Beispiel einer
Siedelungskolonie soll demnächst im Meliorationsgebiet
„Lantig" in der Gemeinde Wülflingen, die binnen kurzem
nebst andern Gemeinden mit Winterthur vereinigt wird,
geschaffen werden. Dort wird ein Siedelungsareal von
30 Jucharten erworben. Die Bebauung wird nach wirt-
schaftlichen Grundsätzen erfolgen. Diese sehen die An-
läge von 15 Heimwesen im Durchschnittsausmaß von
zwei Jucharten (zu 36 Aren) vor. Um die vorteilhas-
teste Heimwesengröße durch die Erfahrung festzustellen
und um für verschiedene Familiengrößen geeignete Typen
zu haben, sollen die einzelnen Heimwesen verschieden
groß gewählt werden. Und zwar sollen neun Heimwesen
je zwei, drei je drei und drei je eine Juchart Grund-
fläche erhalten. Für den größern Teil des Pflanzlandes
ist vorgesehen, daß dasselbe, wenn die Pächter es wünschen,
maschinell, eventuell in Regie bebaut werden kann. Klein-
Viehzucht oder bei den größern Heimwesen Kuh-Haltung
soll ermöglicht sein. Die Organisation soll so gewählt
werden, daß jede Spekulation unter allen Umständen
ausgeschlossen sein wird.

Das Holzwohnhaus.
(Korrespondenz.)

In Nr. 44 der „Schweiz. Holzzeitung" wird dem
Holzbau das Wort geredet und der betreffende Artikel
mit folgendem Satz geschlossen:

„Man glaube deshalb nicht, einen tadellosen HoU-
wohnbau zu bekommen, indem man irgend einen Archi-
tekten mit seiner Herstellung betraut. Liebhabern von
solchen Wohnhäusern aus Holz kann nur angeraten
werden, sich an gut berufene Firmen zu wenden, die
genügende Erfahrung auf diesem Gebiete besitzen und
denen der erforderliche Apparat zur schnellen Fertigste!-
lung zur Verfügung steht."

Dieser Satz könnte nun leicht umgestellt werden:
Man glaube nun nicht, einen „künstlerischen" Holzbau
zu bekommen, indem man zu irgend einem Unternehmer
geht usw.

Nun wollen wir aber nicht zu Repressalien greifen,
vielmehr jedem seine ihm zukommende Anerkennung zollen,
denn sowohl der Architekt als der Unternehmer sind
notwendig, um einen wirklich in jeder Beziehung tadel-
losen Holzbau erstellen zu können. Es muß unbedingt,
wie das im betreffenden Artikel steht, anerkannt werden,
daß zum Holzbau ganz besondere Erfahrung notwendig
ist, aber diese Erfahrung soll der Unternehmer dem ent-
werfenden Architekten, der diese vielleicht nicht besitzt,
eben mitteilen, damit er die Ratschläge in seinen Plänen
entsprechend berücksichtigen kann. Viele Architekten sind
dem Holzbau nicht etwa abgeneigt, im Gegenteil. Es
waren andere Gründe maßgebend, warum man leider
immer mehr davon abkommen mußte, hauptsächlich wäh-
rend der Kriegszeit, wo das Holz nicht einmal durch
Bitten und gute Bezahlung zu erhalten war. Zudem
kann das Holz heutzutage leider viel zu wenig gelagert
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